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Amtliche Bekanntmachung

Sprachstandsfeststellung  
für Vorschulkinder

Gemäß § 4 Abs. 1 der Verordnung zur Durchführung der 
Sprachstandsfeststellung und kompensatorischen Sprachför-
derung wird bekannt gemacht: 

Aufgrund von § 37 Abs. 1 des Brandenburgischen Schulge-
setzes i. V. m. § 3 Abs. 1 Brandenburgisches Kita-Gesetz sind 
Kinder, die für das Schuljahr 2023/2024 für die Klasse 1 der 
Grundschule anzumelden sind und deren Wohnung oder ge-
wöhnlicher Aufenthaltsort sich bis zum 31.10.2022 im Land 
Brandenburg befindet, verpflichtet, an dem Verfahren zur 
Sprachstandsfeststellung teilzunehmen. Diese findet im Jahr 
vor der Einschulung statt. Bei festgestelltem Sprachförder-
bedarf besteht die Pflicht, an einem Sprachförderkurs in ei-
ner Kindertagesstätte teilzunehmen. Das Verfahren findet in 
der Kita statt, in der das Kind jeweils betreut wird. Auch Kin-
der, die in keiner Kita betreut werden, müssen an der Sprach-
standsfeststellung teilnehmen. Die Kindertagesstätten frei-
er Träger dürfen diese „Hauskinder“ testen, die kommunalen 
Kindertagesstätten müssen dies tun. 

Die Zeit für den Sprachtest der in Kitas betreuten Kinder wird 
rechtzeitig von der Kita-Leitung bekannt gegeben.

Wessen Kind in keiner Kita betreut wird und wer bei einer 
kommunalen Kita den Test durchführen möchte, vereinbart 
bis spätestens 30.11.2022 einen Termin mit der Kita-Leitung, 
vorzugsweise Kita Spatzennest, Telefon: 030 945113720 (für 
den Ortsteil Schwanebeck) oder Kinderhaus Kunterbunt, Te-
lefon: 030 945113821 (für den Ortsteil Zepernick). 

Weitere Informationen erhalten Sie gern in Ihrer Kita, den 
Panketaler Grundschulen oder im Rathaus. 

M. Wonke
Bürgermeister

Bekanntmachung 
6. Änderungssatzung

Hinweis zur Bekanntmachung der Sechsten Satzung zur 
Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Di-
gitale Kommunen Brandenburg  

Das Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes 
Brandenburg hat die von ihm mit Bescheid vom 20. Oktober 
2022 kommunalaufsichtlich genehmigte Sechste Satzung zur 
Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Digita-
le Kommunen Brandenburg am 9. November 2022 im Amts-
blatt für Brandenburg, 2022, Nr. 44, Seite 883, öffentlich be-
kannt gemacht. (Hinweis im Sinne des § 14 Absatz 1 Satz 4 
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land 
Brandenburg (GKGBbg)). 

Die Sechste Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes ist am 10. November 2022 in Kraft getreten. 
Die Sechste Satzung zur Änderung der Verbandssatzung hat fol-
genden Wortlaut, der hier deklaratorisch wiedergegeben wird:

Sechste Satzung zur Änderung der Verbands- 
satzung des Zweckverbandes 

Digitale Kommunen Brandenburg

Bekanntmachung des Ministeriums  
des Innern und für Kommunales 

Gesch.Z.: 33-347-21
Vom 20. Oktober 2022

I.
Genehmigung

Gemäß § 41 Absatz 3 Nummer 4 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) 
genehmige ich als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde nach § 
42 Absatz 5 Satz 1 GKGBbg den mit der mir vorgelegten Sech-
sten Änderungssatzung zur Verbandssatzung des Zweckver-
bandes Digitale Kommunen Brandenburg erfolgenden Bei-
tritt des Amtes Bad Wilsnack/Weisen, der Gemeinden Müh-
lenbecker Land und Oberkrämer sowie der Städte Doberlug-
Kirchhain, Großräschen, Guben, Friedland (Niederlausitz), 
Luckenwalde, Ludwigsfelde, Pritzwalk, Velten und Werder 
(Havel) zum Zweckverband.



� 2 30. November 2022� Amtliche Bekanntmachung Gemeinde Panketal  Nummer 09

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Cottbus er-
hoben werden.

Im Auftrag
Stevener

II.
Die Satzung hat folgenden Wortlaut:

„Sechste Satzung zur Änderung
der Verbandssatzung des Zweckverbandes

Digitale Kommunen Brandenburg

vom 6. September 2022

Aufgrund des § 18 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) vom 10. 
Juli 2014 (GVBI. I Nr. 32), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Zweiten Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Zusam-
menarbeit vom 19. Juni 2019 (GVBI. I Nr. 38, S. 1), hat die Ver-
bandsversammlung des Zweckverbandes Digitale Kommu-
nen Brandenburg in ihrer 8. Sitzung am 6. September 2022 
folgende Änderung der Verbandssatzung beschlossen:

Artikel 1
Änderungen der Verbandssatzung

Die Verbandssatzung des Zweckverbandes Digitale Kommu-
nen Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 
8. April 2020 (Amtsblatt für Brandenburg, 2020, Nummer 14, 
Seite 290), zuletzt geändert durch die Fünfte Satzung zur Än-
derung der Verbandssatzung vom 23. Juni 2022 (Amtsblatt 
für Brandenburg, Nummer 24 aus 2022, Seite 562), wird wie 
folgt geändert:

1. § 8 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

„(4) Die Verbandsversammlung tagt grundsätzlich 
in Präsenzsitzung. Vertretungspersonen von Ver-
bandsmitgliedern können auf begründeten Antrag 
an der Sitzung per Video teilnehmen, soweit dies 
technisch möglich ist. Ein begründeter Antrag liegt 
vor, wenn die Vertretungsperson und ihre allgemei-
ne oder erste Stellvertretung anderenfalls ihre per-
sönliche Teilnahme an der Sitzung aus beruflichen, 
familiären, gesundheitlichen oder vergleichbaren 
Gründen nicht ermöglichen könnte. Im Übrigen fin-
det § 34 Absatz 1a Satz 4 ff. BbgKVerf Anwendung.“

b) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden zu den Ab-
sätzen 5 und 6.

2. Anlage 1 wird wie folgt gefasst:

„Verbandsmitglieder nach § 2 Satz 1 sind:
1. Amt Bad Wilsnack/Weisen
2.  Amt Biesenthal-Barnim
3. Amt Brück
4. Amt Dahme/Mark
5. Amt Elsterland
6. Amt Gransee und Gemeinden
7.  Amt Kleine Elster (Niederlausitz)
8. Amt Lebus
9. Amt Lindow (Mark)
10. Amt Neustadt (Dosse)
11. Amt Neuzelle
12. Amt Niemegk

13. Amt Peitz/Picnjo
14. Amt Rhinow
15. Gemeinde Eichwalde
16.  Gemeinde Fehrbellin
17. Gemeinde Heideblick
18. Gemeinde Heidesee
19. Gemeinde Märkische Heide
20. Gemeinde Michendorf
21. Gemeinde Mühlenbecker Land
22. Gemeinde Nuthetal
23. Gemeinde Oberkrämer
24. Gemeinde Panketal
25. Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin
26. Gemeinde Schipkau
27.  Gemeinde Schöneiche bei Berlin
28.  Gemeinde Schönwalde-Glien
29. Gemeinde Schorfheide
30. Gemeinde Schwielowsee
31. Gemeinde Tauche
32. Gemeinde Uckerland
33. Gemeinde Wolfersdorf
34. Gemeinde Wusterhausen/Dosse
35. Gemeinde Wustermark
36. Gemeinde Zeuthen
37. Landeshauptstadt Potsdam
38. Stadt Altlandsberg
39. Stadt Angermünde
40. Stadt Bad Belzig
41.  Stadt Bad Freienwalde (Oder)
42. Stadt Beelitz
43. Stadt Bernau bei Berlin
44.  Stadt Cottbus/Chóśebuz
45.  Stadt Doberlug-Kirchhain
46.  Stadt Falkensee
47.  Stadt Friedland
48.  Stadt Fürstenberg/Havel
49. Stadt Großräschen
50. Stadt Guben
51. Stadt Hohen Neuendorf
52.  Stadt Königs Wusterhausen
53. Stadt Kremmen
54. Stadt Kyritz
55. Stadt Lauchhammer
56. Stadt Luckenwalde
57. Stadt Ludwigsfelde
58. Stadt Oranienburg
59. Stadt Premnitz
60. Stadt Pritzwalk
61. Stadt Senftenberg/Zy Komorow
62. Stadt Spremberg/Grodk
63. Stadt Velten
64. Stadt Werder (Havel)
65. Stadt Werneuchen
66. Stadt Wittenberge
67. Stadt Wittstock/Dosse
68.   Städte- und Gemeindebund Brandenburg e. V.
69. Zweckverband Bauhof TKS.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntma-
chung im Amtsblatt für Brandenburg in Kraft.

Cottbus, 18. Oktober 2022

gez. Kerstin Hoschke 
stellv. Verbandsvorsteherin“


